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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1979

Norm

ABGB §870 DII

Rechtssatz

Auch die Androhung einer Handlung, die für sich allein betrachtet rechtsmäßig wäre, kann rechtswidrig sein, wenn sie

dazu eingesetzt wird, den anderen zu einem Geschäftsabschluß zu bringen.
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